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§1    Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1. Der am 24. April 1951 gegründete Verein führt den Namen *Verein 
für Leibesübungen Nendingen e.V.*. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Tuttlingen-Nendingen und ist in das 
 Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Vereinsregister- 
 nummer VR 450270 eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
4. Die Vereinsfarben sind *Blau-Weiß*.  

 
5. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes.  
 Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich  
 die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des Württembergischen 
 Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbände, deren Sportarten 
 im Verein betrieben werden. 
 
6. Dem Verein liegen der Schutz und die Förderung der ihm und seinen 

Mitgliedern und Mitarbeitern anvertrauten Kinder sehr am Herzen. Er 
stellt es sich zur Aufgabe, sich für deren Integrität, körperliche und 
seelische Unversehrtheit sowie Selbstbestimmung einzutreten. Er 
bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und 
Jugendschutzes. 

 
 
§2    Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 
 1.  Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 
                   Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der   
                   Freiwilligkeit und unter Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen  
                   und Konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit der Allgemeinheit, 
                   insbesondere der Jugend zu dienen.  
 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
     Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der 
     Abgabenordnung. 
     Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in erster Linie eigen- 
     wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige 
     Zwecke verwendet werden. 
     Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
     Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung 
     des Vereins weder einbezahlte Beiträge zurück noch haben sie irgend- 
     einen Anspruch auf Vereinsvermögen. 

 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
     fremd sind, begünstigt werden. 
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4. Das Amt des Vorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt (§27 

Abs. 3 BGB). Abweichend hiervon kann der Vorstand im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern 
eine angemessene Vergütung und/ oder eine angemessene 
Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen. 
Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. Dazu 
gehören insbesondere Reisekosten, Porto und Kommunikationskosten. 
Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 
sechs Wochen nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen. 
Soweit für den Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und 
steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser 
Höhe.  

 
 
§3    Mitgliedschaft 
 
 Der Verein besteht aus 
  - ordentlichen Mitgliedern (natürliche Personen) 
  - außerordentlichen Mitgliedern (juristische Personen) 
  - Ehrenmitgliedern 
  - Jugendmitgliedern 
 
 
§4    Erwerb der Mitgliedschaft 
 
 1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vor- 
  standes aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrags, der an den 
  Verein zu richten ist. 
  Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der ge- 
  setzlichen Vertreter. 
 
 2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner 
  Begründung bedarf, ist unanfechtbar. 
 
 3. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des Aufnahmeantrags 
  durch den Vorstand. 
 
 4. Der Beginn der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds wird 
  durch besondere Vereinbarungen zwischen dem außerordentlichen  
  Mitglied und dem Verein festgelegt. 
 
 5. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend be- 
  sonders verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Vor- 
  standes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
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§5    Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 1. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss 
  oder Tod. 
 
 2. Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an den 
  Vorstand bis spätestens 01. Dezember und wird mit Ende des laufen- 
  den Kalenderjahres wirksam, sofern die Mindestmitgliedschaftsdauer 
  von einem Jahr bis dahin erfüllt ist. 
  Für die Austrittserklärung Minderjähriger gelten die für den Aufnah- 
  meantrag geltenden Regelungen entsprechend. 
 
 3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen 
  werden, wenn das Mitglied 
  -  die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen 
     des Vereins verletzt, 
  -  die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt, 
  -  mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
     Verein trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist. 
 
  Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem 
  Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu 
  äußern – hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist 
  von 10 Tagen schriftlich aufzufordern. 
  Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 
  und dem Betroffenen mittels eingeschriebenem Brief bekannt zu- 
  geben. Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein 
  Berufungsrecht zu. 
  
 4. Die Beendigung der außerordentlichen Mitgliedschaft ergibt sich 
  aus der zwischen dem außerordentlichen Mitglied und dem Verein 
  getroffenen Vereinbarung. 
 
 
§6    Beiträge und Dienstleistungen 
 
 1. Die ordentlichen Mitglieder und Jugendmitglieder sind zu Errichtung 
  von Beiträgen verpflichtet. 
  Die Höhe der Beiträge, der Aufnahmegebühren und der Umlagen wird 
  von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
  Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Dienstleis- 
  tungen, die von den Mitgliedern zu erbringen sind, beschlossen wer- 
  den. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung des Vereins, die von der 
  Mitgliederversammlung beschlossen wird. 
 
 2. Die Beiträge der außerordentlichen Mitglieder werden durch beson- 
  dere Vereinbarung zwischen dem außerordentlichen Mitglied  und  
  dem Vorstand des Vereins festgelegt. 
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 3. Die Abteilungsversammlungen können zusätzlich Abteilungsbeiträge, 
  Aufnahmegebühren und Umlagen beschließen. 
 
 
§7    Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins 
  sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane verbindlich. 
  Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern 
  und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und Zweck des Vereins 
  entgegen steht. 
 
 2. Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung 
  im Verein durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimm- 
  rechts an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 
 
 3. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins 
  teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 
 
 
§8    Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, und der Vorstand.  
 
 
§9    Mitgliederversammlung 
 
 1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal 
  statt. 
 
 2.   Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung und/oder als 
                    virtuelle Versammlung stattfinden. Zur Präsenzversammlung treffen sich 
                    alle Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle 
                    Versammlung erfolgt durch Einwahl der Teilnehmenden in eine Video-  
                    und/oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung 
                    und virtueller Versammlung ist zulässig, indem den Mitgliedern die 
                    Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video-  
                    oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der Vorstand des Vereins  
                    entscheidet über die Form der Versammlung und teilt diese in der 
                    Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Bei einer virtuellen 
                    Mitgliederversammlung werden die Zugangsdaten spätestens 2 Stunden 
                    vor Beginn der Versammlung bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei 
                    die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand 
                    bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Zur 
                    Vermeidung der Teilnahme unberechtigter Personen an der  
                    Mitgliederversammlung, ist es den Mitgliedern untersagt, die 
                    Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. 
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 3. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand Geschäftsführung, bei  
  dessen Verhinderung vom Vorstand Finanzen durch Veröffentlichung in  
  der örtlichen Tageszeitung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
   und unter Bekanntgabe der Tagesordnung, in der die Gegenstände der  
  Beschlussfassung zu bezeichnen sind, einzuberufen. 
 
 4. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
  -  Entgegennahme der Jahresberichte der Vorstände 
  -  Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer 
  -  Entlastung des Vorstandes 
  -  Wahl der Vorstandsmitglieder 
  -  Wahl der Kassenprüfer 
  -  Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen und  
     sonstiger Dienstleistungspflichten gemäß §6 der Vereinssatzung 
  -  Beratung und Beschlussfassung über eingegangene bzw. vorliegen- 
     de Anträge 
  -  Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des 
     Vereins 
 
 5. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und jedem 
   Mitglied gestellt werden. Sie müssen spätestens zwei Wochen vor der 
  Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand Geschäftsführung 
  oder Vorstand Finanzen eingereicht werden. 
  Später eingehende Anträge können nur beraten und beschlossen
  werden, wenn Zweidrittel der anwesenden Stimmberechtigten Mit- 
  glieder die Dringlichkeit anerkennen. 
 
  6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe- 
  senden Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch 
  einfache Stimmenmehrheit – ungültige Stimmen und Stimmenthal- 
  tungen werden nicht gezählt. 
 
 7. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins er- 
  fordern eine Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden stimmberech- 
  tigten Mitglieder. 
 
 8. Die Beschlüsse der Mitgliederverfassung sind vom Protokollführer 
  und vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom  
  Vorstand Geschäftsführung zu unterzeichnen. 
 
 
§10   Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

Der Vorstand Geschäftsführung, bei Verhinderung der Vorstand Finanzen 
kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. 

 Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
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  -  das Interesse des Vereins es erfordert 
  -  25 % der stimmberechtigten Vereinsmitglieder es beim Vorstand 
     beantragen. 
 
 
§11    Vorstand 
 
 1. Den Vorstand bilden, die 5 Vorstände: 
   -  der Vorstand Geschäftsführung 
   -  der Vorstand Finanzen 
   -  der Vorstand Fußball 
   -  der Vorstand Ski 
   -  der Vorstand Wirtschaft und Anlagen  
 
 2. Die erweiterte Vorstandschaft bilden: 
   - die 5 Vorstände 
   - der Schriftführer 
   - Beiräte 
   

Die erweiterte Vorstandschaft ist nicht Vorstand im Sinne des Gesetzes 
(§ 26 BGB). Er nimmt lediglich die Funktionen wahr, die ihm durch den 
Aufgabenverteilungsplan oder der Satzung innerhalb des Vereins 
übertragen sind. 

 
Sitzungen der erweiterten Vorstandschaft werden durch den Vorstand 
Geschäftsführung oder bei Verhinderung durch den Vorstand Finanzen 
einberufen. Die erweiterte Vorstandschaft ist ein beratendes Gremium. 
Beschlüsse werden nach §11 Absatz 7 gefasst. 

 
 3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 
 
  Die 5 Vorstände 
 
  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der 
  genannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 
 4. Der Vorstand und die erweiterte Vorstandschaft werden von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren im rollierenden 
System und zwar wie folgt: 

 
  im ersten Jahr (ungerade Jahre) 
   -  der Vorstand Geschäftsführung 
   -  der Vorstand Fußball 
   -  der Vorstand Ski 
   -  Beiräte (erweiterte Vorstandschaft) 
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  im darauffolgenden Jahr (gerade Jahre) 
   -  der Vorstand Finanzen 
   -  der Vorstand Wirtschaft und Anlagen 
   -  der Schriftführer 
   -  Beiräte (erweiterter Vorstandschaft) 
 
  Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur satzungsgemäßen Neuwahl 

im Amt. Vorstandsmitglieder sind die 5 gewählten Vorstände, der 
Schriftführer die gewählten Beiräte der erweiterten Vorstandschaft.  

 
 5. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vor- 
  stand bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein neues Mitglied 
  kommissarisch berufen. 
   
 6. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbe- 
  sondere obliegt ihm die Verwaltung des Vereinsvermögens. 
  Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung einem 
  anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
  Die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder können in  
  einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt werden. 
 

7.   Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstands 
Geschäftsführung, bei dessen Abwesenheit des Vorstands 

      Finanzen. Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
     anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
 8. Die Organe des Vereins können beschließen, dass für bestimmte Auf- 
  gabenbereiche Ausschüsse gebildet werden. 
 
 
§12    Ordnungen 
 
 Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäfts-    
 ordnung, eine Finanzordnung, eine Beitragsordnung, eine Ehrungsordnung 
 sowie eine Jugendordnung geben, die vom Vorstand zu beschließen sind. 
 Bei Bedarf können weitere Ordnungen erlassen werden. 
 
 
§13    Abteilungen 
 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder 
werden im Bedarfsfalle durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
gegründet. Die Abteilungen gehören ihrem jeweiligen Fachverband an. 
 

2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter und dessen Stellvertreter 
geleitet. Der Abteilungsleiter ist besonderer Vertreter gemäß § 30 BGB. 
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Die Vertretungsmacht erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte, die der 
zugewiesene Geschäftskreis mit sich bringt. 

 
3. Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der 

Abteilungsversammlung gewählt. Jede Abteilung regelt die 
Angelegenheiten und Aufgaben ihres sportlichen Bereichs unter 
Beachtung der Satzung, Vereinsordnungen sowie der Beschlüsse der 
Vereinsorgane des Hauptvereins. Soweit in der Abteilungsordnung 
nichts anderes geregelt ist, gilt die Satzung des Hauptvereins für 
Abteilungen entsprechend. 

 
4. Die Abteilungen verwalten die ihnen durch Haushaltsplan zugewie-     

senen Mittel sowie die eigenen Einnahmen selbständig. Sie dürfen 
Verbindlichkeiten nur für satzungsgemäße Zwecke im Rahmen der  
vorhandenen Haushaltsmittel eingehen. 
Die Kassenführung kann jederzeit von Mitgliedern des Vorstandes 
geprüft werden. 
 

5. Jede Abteilung hat für das abgelaufene Geschäftsjahr dem Vorstand 
ein Kassenbericht vorzulegen. 
 

6. Das Vermögen der Abteilungen ist Eigentum des Vereins. 
Alle Einnahmen und Ausgaben der Abteilung sind ordnungsgemäß zu 
verbuchen. 
 
 
 

§14    Strafbestimmungen 
 

 Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des 
Vereins aussprechen, wenn sie das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen  
des Vereins schädigen. 

 
1. Verweis 
2. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an 
 Veranstaltungen des Vereins 
3. Ausschluss gemäß § 5, Ziffer 3 der Satzung 

 
 
§15    Kassenprüfer 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtig- 
ten Mitglieder mindestens zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand 
angehören dürfen. 

 
2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und 

der Belege des Vereins, die Kassenführung der Abteilungen sowie 
sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch 
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ihre Unterschrift. 
Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen. 
 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer dies dem Vor- 
stand berichten. 
 

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die  
Kassenprüfer die Entlastung. 
 
 

§16    Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung 
beschlossen werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über 
die Vereinsauflösung angekündigt ist. 
 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfol- 
gen, wenn es 
 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln all seiner 
 Mitglieder beschlossen hat oder 
b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins 
 schriftlich beantragt wird. 
 

3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von Drei- 
vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 
werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 

4. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei 
Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 
 

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
fällt das Vermögen an die Stadt Tuttlingen, Ortsverwaltung Nendingen. 
an die Gemeinde Nendingen, die unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke und zwar zur Förderung des Sports in  
Nendingen zu verwenden hat. 
 
 

§17    Datenschutz 
 

1. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke 
und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in 
dem vereinseigenen IT-System gespeichert, genutzt und verarbeitet. 
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2. Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) ist 
der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
Übermittelt werden dabei Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die Vereinsmitgliedsnummer 
 

3. Um die Aktualität der gemäß Nr. 1 erfassten Daten zu gewährleisten, 
sind die Mitglieder verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verein 
mitzuteilen. 

 
 
§18    Inkrafttreten der Satzung 
 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 27.05.2022 
beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung vom 11. Juli 2017.  

 Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
 
Nendingen, den 27.05.2022. 
Gezeichnet, der Vorstand des VfL Nendingen e.V.: 
 
          
 
 
 


